
3. Satzung

zur Änderung der Satzung der Stadt Langelsheim

über die Benutzung der Kindertagesstätten

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)

vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28.02.2018

(Nds. GVBI. S. 22), i. V. m. § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der

Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBI. S. 121) sowie den §§ 22, 22 a, 24 und 90 des Achten Buches

Sozialgesetzbuch (SGB Vlll) - Kinder- und Jugendhilfe - (Artikel l des Gesetzes vom 26.06.1990,

BGBI. l S. 1163) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.09.2012 (BGBI. l S. 2022), zuletzt

geändert durch Artikel 10 Absatz 10 des Gesetzes vom 30.10.2017 (BGBI. l. S. 3618), sowie den §§

12 und 20 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) in der Fassung vom

07.02.2002 (Nds. GVBI. S. 57), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 18.12.2014

(Nds. GVBI. S. 477), hat der Rat der Stadt Langelsheim in seiner Sitzung am 21.06.2018 folgende

Satzung beschlossen:

l.

Die Satzung der Stadt Langelsheim über die Benutzung der Kindertagesstätten

(Kindertagesstättenbenutzungssatzung) vom 18.06.2009, zuletzt geändert durch die 2. Satzung zur

Änderung der Satzung der Stadt Langelsheim über die Benutzung der Kindertagesstätten vom

03.07.2014 wird wie folgt geändert:

l. § l Absatz l erhält folgende Fassung:

Die Stadt Langelsheim unterhält die Kindertagesstätten im Sinne des Gesetzes über

Tageseinrichtungen für Kinder als öffentliche Einrichtung.

2. § 5 erhält folgende Überschrift:

Offnungs- und Betreuungszeiten

3. § 5 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

Als tägliche Öffnungs- und Betreuungszeiten können in

a) der Kindertagesstätte „Kindervilla Pippilotta", Stadtteil Langelsheim,

b) der Kindertagesstätte „Kindergarten Regenbogen", Stadtteil Bergstadt Lautenthal,

c) der Kindertagesstätte „Waldhaus-Kindergarten", Stadtteil Wolfshagen im Harz und

d) der Kindertagesstätte Astfeld

Vormittags- (08:00 Uhr bis 13:00 Uhr), Halbtags- (08:00 Uhr bis 14:00 Uhr) und
Ganztagsbetreuungszeiten (08:00 Uhr bis 16:00 Uhr) sowie Sonderöffnungszeiten (z. B.



Früh-, Mittags- und Spätdienste) angeboten werden. Näheres wird von der Bürgermeisterin

bzw. dem Bürgermeister nach Maßgabe der für die jeweilige Kindertagesstätte gültigen

Betriebserlaubnis festgelegt und in geeigneter Weise bekannt gemacht.

4. § 5 Absatz 3 wird gestrichen.

(l) Diese Satzung tritt am 01.08.2018 in Kraft.

(2) Der Bürgermeister wird ermächtigt, die Kindertagesstättenbenutzungssatzung in der Fassung

vom 21.06.2018 neu bekannt zu machen.

im, 21.06.2018
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